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IV.
Staatliche Forstwirtschaftsbetriebe

(9) Voraussetzung für die Zuführung aus über
planmäßiger Selbstkostensenkung, die bei den 
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben quartalsweise 
vorgenommen wird, ist die Erfüllung des Planes für 
Rohholz- und Rindengewinnung (einschl. Wald- 
erneuerüng) sowie die Erreichung der im Finanz
plan veranschlagten Erträge und Einnahmen je 
Quartal.

(10) Als überplanmäßige Selbstkostensenkung gilt 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem lt. Finanz
plan veranschlagten Aufwand und dem niedrigeren 
Aufwand lt. Kassenplanabschluß.

(11) Sind die tatsächlich erzielten Erträge höher als 
die geplanten Erträge, so ist an Hand der Kosten
satzmethode der Planaufwand der tatsächlichen Er
träge zu errechnen und durch Gegenüberstellung 
des Ist-Aufwandes die überplanmäßige Selbst
kostensenkung zu ermitteln.

(12) Die Zuführung von 30%> der überplanmäßigen 
Selbstkostensenkung zum Direktorfonds I hat mit 
der Maßgabe zu erfolgen, daß gleichzeitig die ver
bleibenden Mittel der Kostensenkung von 70°/o als 
Verbindlichkeit an den Haushalt auszuweisen sind 
und um diesen Betrag die im Firsanzplan veran
schlagte Umlaufmittelabführung zu erhöhen bzw. 
die geplante Umlaufmittelzuführung zu vermindern 
ist.

(13) Die Verrechnung dieser Verbindlichkeit an 
den Haushalt erfolgt im Kontrollbericht zum 31. De
zember 1952.

(14) Die Genehmigung für die Zuführung zum 
Direktorfonds aus überplanmäßig erzielter Selbst
kostensenkung erteilt auf Antrag die für die Forst
wirtschaft zuständige Verwaltung des Landes.

(15) Der Antrag muß sich auf das Zahlenmaterial 
eines ordnungsmäßigen und tagfertigen Rechnungs
wesens stützen.

V.
Volkseigene Handelskontore für Zucht- und Nutzvieh

(16) Voraussetzung für die Zuführung aus über
planmäßiger Selbstkostensenkung ist die wert
mäßige Erfüllung des Viehumsatzplanes. An Hand 
der Kostensatzmethode sind die Planaufwände der 
tatsächlichen Erträge zu errechnen und durch Ge
genüberstellung der Istaufwände die überplan
mäßige Selbstkostensenkung zu ermitteln. VI. VII.

VI.
Niederlassungen der Deutschen Saatgut-Handelszentrale

(17) Voraussetzung für die Zuführung aus über
planmäßiger Selbstkostensenkung ist die wert
mäßige Erfüllung des Warenumsatzplanes. Die Er
mittlung der überplanmäßigen Selbstkostensenkung 
ist im Vordruck 3, S. 1 des Jahres-Kontrollberichts 
vorzunehmen. Änderungen und Berichtigungen, die 
sich durch diese Durchführungsbestimmung erge
ben, sind in einer besonderen Anlage rechnerisch 
nachzuweisen.

VII.
Harzgewinnung

(18) Vorausetzung für die Zuführung zum Direk
torfonds aus überplanmäßiger Selbstkostensenkung,

die bei der Harzgewinnung quartalsweise vor
genommen wird, ist die mengen- und wertmäßige 
Erfüllung”des Produktionsplanes.

(19) Als überplanmäßige Selbstkostensenkung gilt 
der Unterschiedsbetrag zwischen den im Kassenplan 
quartalsweise veranschlagten Subventionen und 
den niedrigeren Subventionen lt. Quartals-Kontroll- 
bericht.

(20) Ist auf Grund der Übererfüllung des Produk
tionsplanes der tatsächlich erzielte Ertrag höher als 
der geplante Ertrag, so ergibt sich die veranschlagte 
Subvention aus der Differenz zwischen dem tatsäch
lich erzielten Ertrag und dem vergleichbaren Plan
aufwand.

(21) Die Zuführung von 30% der überplanmäßigen 
Selbstkostensenkung hat mit der Maßgabe zu er
folgen, daß gleichzeitig die aus der Selbstkosten
senkung noch verbleibenden Mittel von 70% als 
Verbindlichkeit an den Haushalt auszuweisen und 
im gleichen Umfang von der veranschlagten Jahres
subvention abzusetzen sind.

(22) Die Verrechnung dieser Verbindlichkeit an 
den Haushalt erfolgt im Kontrollbericht zum 31. De
zember 1952.

(23) Die Genehmigung für die Zuführung zum 
Direktorfonds aus überplanmäßiger Selbstkosten
senkung erteilt auf Antrag nach Vorliegen des be
stätigten Kontrollberichts das Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen.

§ 8
Ist die Nichterfüllung des gesamten Produktions-, 

Leistungs- oder Umsatzplanes auf eine im § 7 Abs. 2 
der Verordnung oder § 4 Abs. 2 dieser Durchfüh
rungsbestimmung aufgezählte Schwierigkeit zurück
zuführen, so kann auch hier durch die Verwaltung 
auf entsprechenden Antrag eine Entscheidung über 
die Anerkennung gegeben werden, die den Betrieb 
zur Zuführung aus überplanmäßiger Selbstkosten
senkung berechtigt. Die Entscheidung bedarf der 
Bestätigung durch den Kontrollausschuß.

§ 9
(1) Die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft sind 

auf Grund des § 4 der Direktorfonds-Verordnung 
berechtigt, 20% der überplanmäßig eingesparten 
eigenen Umlaufmittel dem Direktorfonds zuzufüh
ren. Den Betrieben ist durch das Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen ein neuer Richtsatz
plan zu bestätigen, der vom Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft an die für den Betrieb zustän
dige Filiale der Deutschen Notenbank einzureichen 
ist, die auf Grund des neuen Richtsatzplanes Kredit 
auszureichen hat.

(2) Der Betrieb führt den dem Staatshaushalt zu
stehenden Betrag der überplanmäßigen Umlauf
mitteleinsparung dem Haushaltkonto des Ministe
riums für Land- und Forstwirtschaft unter Angabe 
der Buchungsstelle — Sachkonto 463 — „Abfüh
rung von überplanmäßig eingesoarten Umlaufmit
teln der VEW“ zu.


